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Ehe: Anerkennung ausländischer 
Scheidungsurteile

Ihre Ehe wurde im Ausland geschieden? Daran sollten Sie denken!

Basisinformationen

Nach den allgemeinen Grundsätzen des Staats- und Völkerrechts entfalten 
Scheidungsurteile, behördliche Scheidungen und Privatscheidungen grundsätzlich 
unmittelbare Rechtswirkungen nur im Gebiet des Staates, in dem sie erlassen worden 
sind. Zu ihrer Wirksamkeit in der Bundesrepublik Deutschland bedürfen diese 
ausländischen Entscheidungen in Ehesachen in der Regel der förmlichen Anerkennung (§ 
107 FamFG). 
Die förmliche Anerkennung ist nur dann entbehrlich, wenn 

eine Heimatstaatentscheidung oder
eine Entscheidung aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union

vorliegt. 
Die Entscheidung der Landesjustizverwaltung bzw. des Oberlandesgerichtspräsidenten 
nach § 107 FamFG erstreckt sich ausschließlich auf die Lösung des Ehebandes. 
Eventuelle in der ausländischen Entscheidung getroffene Regelungen zu 
Scheidungsfolgesachen werden nicht berührt. Scheidungsfolgesachen sind z.B. 
Regelungen zum Unterhalt, zum Sorgerecht und zum Versorgungsausgleich. Besteht 
insoweit ein Streit oder weiterer Regelungsbedarf, sind die Zivilgerichte zuständig.

§ 107 FamFG spricht ausdrücklich von „Ehe“. Auflösungen von Lebenspartnerschaften 
werden somit nicht erfasst. 
Die Anerkennungs- wie auch die Nichtanerkennungsfeststellung bindet alle Gerichte und 
Behörden in Deutschland (§ 107 Abs. 9 FamFG). Mit Anerkennung der ausländischen 
Ehescheidung gilt die Ehe auch für den deutschen Rechtsbereich rückwirkend auf den 
Zeitpunkt der ausländischen Lösung des Ehebandes als geschieden.
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Voraussetzungen

Die Ehe wurde im Ausland geschieden.

Ablauf

Die Entscheidung erfolgt nur auf Antrag.

Antragsberechtigt ist neben den betroffenen Ehegatten jede Person, die ein rechtliches 
Interesse an der Klärung der Statusfrage glaubhaft macht (z.B. Verlobte, spätere 
Ehegatten, Erben oder 
Rentenversicherungsanstalten).

Die Mitwirkung des Standesamtes ist - wenn keine neue Ehe geschlossen werden soll – 
grundsätzlich nicht erforderlich.

Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des bei den bremischen Standesämtern sowie 
beim Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen erhältlichen Formulars und der weiter 
erforderlichen Unterlagen bei der 
Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen 
Am Wall 198 
28195 Bremen

einzureichen.

Soweit die Anerkennung für eine Anmeldung der Eheschließung bei einem Standesamt 
erforderlich ist,  
nimmt dieses den Antrag mit Ihnen auf.

Weitere Hinweise

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts Bremen. Den Link finden Sie unter "Weitere Informationen".

Benötigte Unterlagen
Neben dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag sind folgende 
Urkunden im Original einzureichen:
Heiratsurkunde oder Familienbuchauszug oder Heiratsregisterauszug der 
geschiedenen Ehe zum Nachweis der Eheschließung  

(im Original)
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Vollständige Ausfertigung oder vom Gericht des Entscheidungsstaates erteilte 
beglaubigte Abschrift der ausländischen Entscheidung mit Tatbestand und Gründen  

Soweit es sich um eine behördliche Scheidung handelt, ist eine Scheidungsurkunde 
oder ein Scheidungsregisterauszug vorzulegen.

Nachweis der Rechtskraft der ausländischen Entscheidung  

(entweder durch Rechtskraftvermerk auf dem Urteil, durch gesonderte Urkunde oder 
durch Beischreibung im Personenstandsregister).

Nachweis über die Registereintragung bei Ländern, in denen diese zur Wirksamkeit 
der Entscheidung erforderlich ist.
Von einem anerkannten Übersetzer in Deutschland angefertigte Übersetzungen 
sämtlicher fremdsprachiger Schriftstücke.
Bescheinigung über den Verdienst/das Einkommen der Antragstellerin/des 
Antragstellers
Nachweis über die in Bremen beabsichtigte Eheschließung  

durch Vorlage der Anmeldung zur Eheschließung, sofern keiner der Ehegatten der 
geschiedenen Ehe in Bremen wohnhaft ist.

Schriftliche Vollmacht  

falls der Antrag durch einen Bevollmächtigten gestellt wird.

Dem Oberlandesgericht sind die Urkunden im Original vorzulegen. Die Unterlagen 
werden nach Abschluss des Verfahrens zurückgegeben.  

Die Originale der Urkunden sind grundsätzlich mit der Legalisation der zuständigen 
deutschen Auslandsvertretung oder mit der Apostille der zuständigen ausländischen 
Heimatbehörde zu versehen. 
Bei einer Legalisation wird durch die deutsche Botschaft in dem Scheidungsland 
bestätigt, dass 

die Unterschriften auf der Urkunde echt sind und
der Unterzeichner zur Ausstellung öffentlicher Urkunden berechtigt war.

Mehrere Staaten haben zur Vereinfachung der Überbeglaubigung durch Legalisation 
das Haager Übereinkommen vom 05.10.1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher 
Urkunde von der Legalisation geschlossen. An die Stelle der Legalisation tritt 
zwischen den Vertragsstaaten gem. Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens die Apostille. 
Sie wird von der zuständigen Behörde des Staates erteilt, der die Urkunde erstellt hat. 
Nach Art. 5 Abs. 2 des Übereinkommens bezeugt die Apostille eine widerlegbare 
Vermutung für die Echtheit der Urkunde. 
Für Urkunden aus Ländern, deren Urkundswesen nach Einschätzung des 
Auswärtigen Amtes so schwerwiegende Mängel aufweisen, dass eine Legalisation 
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nicht mehr zu vertreten ist, gelten besondere Richtlinien. Diese Urkunden werden in 
der Regel im Wege der Amtshilfe durch die deutsche Auslandsvertretung auf ihre 
Echtheit und inhaltliche Richtigkeit überprüft. Die dadurch entstehenden Kosten hat 
die Antragstellerin/der Antragsteller zu tragen.

Zuständige Stellen

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

(0421) 361-58603
Am Wall 198, 28195 Bremen
Website
office@oberlandesgericht.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Standesamt Bremen-Mitte

+49 421 115
+49 421 361 6360
Hollerallee 79, 28209 Bremen
standesamtmitte@inneres.bremen.de

Standesamt Bremen-Nord

+49 421 115
+49 421 361 79383
Gerhard-Rohlfs-Str. 62, 28757 Bremen
standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de

Gebühren / Kosten

Nach Nr. 1331 des Kostenverzeichnisses zum Justizverwaltungsgesetz wird für die 
Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung einer ausländischen 
Entscheidung vorliegen oder nicht vorliegen, eine Gebühr von 15,00 bis 305,00 Euro 
erhoben, wobei in Bremen die Mindestgebühr 35,00 Euro beträgt. Bei der Bemessung der 
Höhe der gebühr wird neben den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers auf die 
Bedeutung der Angelegenheit sowie auf die mit der Vornahme der Amtshandlung 
verbundene Mühewaltung (Schwierigkeit und Aufwand) abgestellt. 
Es sind im Antragsvordruck das monatliche Nettoeinkommen der Antragstellerin/des 
Antragstellers in Euro anzugeben und ein entsprechender Einkommensnachweis (z.B. 
Verdienstbescheinigung, Sozialhilfebescheid, Angaben, wovon der Lebensunterhalt 
bestritten wird) beizufügen sowie Angaben zum Vermögen zu machen. Diese Angaben 
sind freiwillig, jedoch muss ohne nachgewiesene Einkommens- und Vermögensangaben 
mit einer Ansetzung der Höchstgebühr gerechnet werden.

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/hanseatisches-oberlandesgericht-in-bremen-10141
http://www.oberlandesgericht.bremen.de/
mailto:office@oberlandesgericht.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-mitte-9350
mailto:standesamtmitte@inneres.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-nord-9351
mailto:standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Wie lange dauert die Bearbeitung?

3 Wochen bis 6 Wochen Die Bearbeitungsdauer beträgt unter der Voraussetzung, dass 
alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, 3 bis 6 Wochen. Dem früheren Ehepartner des 
Antragstellers ist im Anerkennungsverfahren rechtliches Gehör zu gewähren, hierbei wird 
eine Anhörungsfrist gesetzt. Rückbriefe oder Rückantworten der anzuhörenden Personen 
können zu einer Verzögerung des Verfahrens führen.

Rechtsgrundlagen
§ 107 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
§ 4 Gesetz über Kosten in Angelegenheiten der Justizverwaltung 
(Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG)
Anlage Gesetz über Kosten in Angelegenheiten der Justizverwaltung 
(Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG)

Weitere Informationen
Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen nach § 107 
FamFG

Aktualisiert am 06.05.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__107.html
https://www.gesetze-im-internet.de/jvkostg/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/jvkostg/anlage.html
http://www.oberlandesgericht.bremen.de/informationen/anerkennung_auslaendischer_ehescheidungen-1757

	 Ehe: Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
	Standesamt Bremen-Mitte
	Standesamt Bremen-Nord

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


